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Verordnung
Aktuell

Standardimpfungen 

12. Dezember 2025

Vervollständigung möglich!1

Ausnahmen

Haemophilus influenzae Typ b 

→ Grundimmunisierung im Alter von 2, 4 sowie 11 Monaten; Frühgeborene erhalten 

zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten; insgesamt 4 Dosen

→ Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem 5. 

Geburtstag zulässig

Unabhängig von den in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) 

genannten Altersgrenzen darf eine Standardimpfung bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr nachgeholt bzw. der Impfschutz ver-

vollständigt werden (§ 11 Abs. 2 SI-RL2). 

Die Hib-Mono-Impfstoffe3 (Act-HIB®) sind in Deutschland außer Vertrieb. 

Mehrfachimpfstoffe, die den Hib-Impfstoff enthalten, werden über den Sprechstunden-

bedarf (Muster 16a bay) bezogen. Um ggf. mit einem Mehrfachimpfstoff eine Vervollstän-

digung der Impfung durchzuführen, achten Sie bitte auf die Zulassung des Präparats. 

Teilweise sind Mehrfachimpfstoffe nur für bestimmte Altersklassen, z. B. Säuglinge und 

Kleinkinder, zugelassen. 

Meningokokken B

→ Grundimmunisierung im Alter von 2, 4 sowie 12 Monaten

→ Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem 5. 

Geburtstag zulässig (Meningokokken-B-Impfung kann abgeschlossen werden, wenn sie

vor dem 5. Geburtstag begonnen wurde und die vorgesehenen Impfabstände 

eingehalten werden)

1 Robert-Koch-Institut: www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfkalender/impfkalender-node.html

2 Schutzimpfungs-Richtlinie: www.g-ba.de/richtlinien/60/

3 Über internationale Apotheken ist der Impfstoff Act Hib oder Hiberix als Einzelimport (genehmigungspflichtig!) bestellbar.

http://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfkalender/impfkalender-node.html
https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
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Pneumokokken 

→ Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 sowie 11 Monaten. 

Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. 

insgesamt 4 Dosen.

→ Nur für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr abrechenbar (Bayerische Impfverein-

barung); wurde die Impfung erst im 2. Lebensjahr begonnen, sind nur 2 Impfstoffdosen im 

Mindestabstand von 8 Wochen erforderlich; die Vervollständigung des Impfschutzes durch 

die 2. Impfdosis kann noch bis zum 27. Lebensmonat erfolgen.

→ Nachholimpfung nur bis zum Alter von 24 Monaten

Rotavirus 

→ Grundimmunisierung im Alter von 2 und 3 Monaten (sowie ggf. 4 Monaten); erste Impfung 

möglichst frühzeitig – bereits ab dem Alter von 6 Wochen möglich; je nach verwendetem 

Impfstoff 2 bzw. 3 Dosen erforderlich; Mindestabstand zwischen Impfdosen sollte 4 

Wochen betragen; Impfserie je nach Impfstoff möglichst bis zum Alter von 16 bzw. 20 bis 

22 Wochen abgeschlossen, spätestens bis zum Alter von 24 bzw. 32 Wochen

→ Nachholimpfung nur bis zum Alter von 24 bzw. 32 Wochen zulässig

Tetanus, Diphterie und Polio 

→ Komplettierung der Impfung bei unvollständigem Impfstatus/-schutz auch noch im 

Erwachsenenalter möglich

→ Pertussis: Einmalige Verabreichung für Erwachsene als Tdap-Impfung

Die Abrechnungsnummern finden Sie unter 

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen

Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB

KVB Servicecenter

Kurze Frage - direkte Antwort

089 / 570 93-400 10

Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungscenter 

Terminwunsch für ausführliche Beratung

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr: 8:00–13:00 Uhr

Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen

http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen
http://www.kvb.de/mitglieder/beratung
http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen
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